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Stadtverwaltung Kamen, 59172 Kamen 

 

      
      
An die Erziehungsberechtigten 
der Schülerinnen und Schüler 
      
der Kamener Grundschulen 
      
      

Fachbereich Familie, Jugend, Schule und 
Sport 

Auskunft erteilt: Frau Loschek 
Durchwahl: 02307/148-3725 
Verwaltungsgebäude: Rathausplatz 1 Raum 220 

Telefonzentrale: 02307/148-0 Fax: 02307/148-9017 

E-Mail: kindertagesbetreuung@stadt-kamen.de 
E-Mail: rathaus@stadt-kamen.de 
Internet: www.stadt-kamen.de 

Bitte beachten Sie die Servicezeiten der Stadtverwaltung 

Mo/Di 7.30 – 16.30 Uhr 
Mi 7.30 – 13.00 Uhr 
Do 7.30 – 17.00 Uhr 
Fr 7.30 – 13.00 Uhr 

Insbesondere beim Besuch der Rentenversicherungsstelle 
sowie des Fachbereichs Jugend empfiehlt es sich,  vorher einen 
Termin zu vereinbaren! 

 

Mein Zeichen (bitte bei Schriftverkehr angeben): Ihr Zeichen: Datum: 

51.1/JAS       September 2025 

 
 
Offene Ganztagsgrundschule 
hier: Anmeldung für das Schuljahr 2026/27 
 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
seit mehreren Jahren existiert an den Kamener Grundschulen das Angebot der offenen Ganztagsgrund-
schule. Mit dem Schuljahr 2026/27 besteht erstmalig ein Rechtsanspruch auf einen Platz im offenen 
Ganztag. Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung heißt, dass ab August 2026 alle Grundschulkinder 
der ersten Klassen einen Anspruch auf einen Ganztagsplatz haben. Dieser Anspruch wird jedes weitere Jahr 
um eine Klassenstufe erweitert. Ab dem Schuljahr 2029/30 hat dann jedes Grundschulkind Anspruch auf 
einen Betreuungsplatz in der offenen Ganztagsgrundschule. Der Rechtsanspruch ist aber keine Pflicht - 
Eltern können selbst entscheiden, ob sie das Angebot der Ganztagsbetreuung wahrnehmen. Rechtliche 
Grundlage bildet das Ganztagsförderungsgesetz. 
 
Die wachsende Teilnehmerzahl zeigt, dass dieses freiwillige Angebot mit großem Erfolg angenommen wird. 
In den Grundschulen ist auch viel für die Nachmittagsangebote investiert worden, Räume für 
Hausaufgabenbetreuung und weitere pädagogische Angebote im musikalischen und sportlichen Bereich 
stehen zur Verfügung. 
 
Für die konkrete Planung des kommenden Schuljahres muss der genaue Bedarf ermittelt werden. Sollten 
Sie auch weiterhin die Betreuung Ihres Kindes in der offenen Ganztagsgrundschule wünschen oder Ihr Kind 
neu für das Schuljahr 2026/27 anmelden, darf ich Sie bitten, den beigefügten Anmeldebogen ausgefüllt und 
unterschrieben bis zum 27.03.2026 zurückzuschicken oder im Sekretariat der Schule abzugeben. 
 
Spätere Anmeldungen ohne Rechtsanspruch können nur noch unter bestimmten Ausnahmefällen 
(wie z.B. Arbeitsveränderung der Eltern) akzeptiert werden. 
 
Freie, in der Jugendhilfe erfahrene Träger wie die Ev. Kirchengemeinde, die Arbeiterwohlfahrt und auch der 
Kreissportbund stehen nach mehrjähriger Erfahrung mit ihrem gut ausgebildeten Personal für ein kind-
gerechtes Angebot. 
 
Die offene Ganztagsgrundschule ist für Ihr Kind bis 16.00 Uhr da. Der zeitliche Rahmen ist jedoch abhängig 
von dem Bedarf an der Schule und erstreckt sich im laufenden Schuljahr von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr. 

- 

- 
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Jeder Träger arbeitet nach einem mit der Schulleitung und der Jugendhilfe abgestimmten Förderkonzept. 
Die offene Ganztagsgrundschule verbindet Unterricht, unterrichtergänzende Förderung und außer-
schulische Angebote. Es findet eine Betreuung auch an unterrichtsfreien Tagen (außer Samstagen, 
Sonntagen und Feiertagen) und bei Bedarf in den Ferien statt. 

 
Was wird dort gemacht? Hier ein Beispiel: 
 

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

8.00 - 11.45/13.20 Unterricht 

11.45 - 14.00 freies Spiel / Mittagessen / Hausaufgaben / offene Angebote 

14.00 - 15.00 Variable Projekte 
wie z.B. Tanz, 

kreativ 

pädagogische 
Angebote 

Gesunder Sport, 
Spiele 

 
Projektarbeit 

 
Theater 

15.00 - 16.00 Sport Sport; 
Schulbücherei 

Musik; 
Kindergruppe 

Sport Variable Projekte 

 
Je nach Stundentafeln kann es zu Zeitverschiebungen an den Schulen kommen. 
 
Wenn Sie für Ihr Kind dieses freiwillige Angebot annehmen, ist die Anmeldung jedoch verbindlich für das Schuljahr. 
Abmeldungen können nur unter besonderer Begründung erfolgen. 
 
Die Anmeldung ist natürlich nur dann für Sie und auch den Schulträger verbindlich, soweit an Ihrer Schule eine aus-
reichende Nachfrage für das offene Ganztagsangebot besteht. 
 
Neben der offenen Ganztagsgrundschule besteht noch das Betreuungsangebot „Schule von acht bis eins“, auch  
„verlässliche Grundschule“ genannt. Hier werden die Kinder ab 11.30 Uhr bis zum Ende der 6. Schulstunde betreut. 
 
 
Was kostet die offene Ganztagsgrundschule? 
 
Gemäß § 9 Abs. 3 Schulgesetz i.V. mit der Beitragssatzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruch-
nahme von Angeboten in der Kindertagespflege, in Kindertageseinrichtungen, für die Betreuung im Rahmen der 
außergerichtlichen Angebote der offenen Ganztagsgrundschule im Primarbereich und für die Betreuung in der 
verlässlichen Grundschule im Stadtgebiet Kamen in der zur Zeit gültigen Fassung errechnet sich der Elternbeitrag 
derzeit nach folgender Sozialstaffel: 
 
Jahreseinkommen (brutto) Elternbeitrag (monatl.)  Jahreseinkommen (brutto) Elternbeitrag (monatl.) 

bis 17.500,00 € 0,00 €  bis 45.000,00 € 80,00 € 

bis 20.000,00 € 30,00 €  bis 47.500,00 € 85,00 € 

bis 22.500,00 € 35,00 €  bis 50.000,00 € 90,00 € 

bis 25.000,00 € 40,00 €  bis 52.500,00 € 95,00 € 

bis 27.500,00 € 45,00 €  bis 55.000,00 € 100,00 € 

bis 30.000,00 € 50,00 €  bis 57.500,00 € 105,00 € 

bis 32.500,00 € 55,00 €  bis 60.000,00 € 120,00 € 

bis 35.000,00 € 60,00 €  bis 65.000,00 € 130,00 € 

bis 37.500,00 € 65,00 €  bis 70.000,00 € 140,00 € 

bis 40.000,00 € 70,00 €  mehr als 70.000,00 € 150,00 € 

bis 42.500,00 € 75,00 €     

 
Bei gleichzeitigem Besuch mehrerer Kinder einer Familie oder eines beitragspflichtigen Elternteils in der offenen 
Ganztagsgrundschule beträgt der Beitrag für das erste Kind 100 %. Für jedes weitere Kind in der offenen 
Ganztagsgrundschule entfallen die Beiträge. 

 
Besucht ein Kind oder besuchen mehrere Kinder einer Familie oder eines beitragspflichtigen Elternteiles eine 
Tageseinrichtung für Kinder und die offene Ganztagsgrundschule, so beträgt der Beitrag für das erste Kind in der 
Tageseinrichtung für Kinder 100 %. Jedes weitere Kind in der offenen Ganztagsgrundschule ist beitragsfrei. 

 
Für die Mittagsverpflegung wird ein gesonderter, kostendeckender Beitrag erhoben. 
Hier kommen 49,00 € monatlich zusammen. Ihre Anmeldung soll aber in keinem Fall abhängig sein von der Finanzie-
rung des Beitrages und des Essensgeldes. Sprechen Sie mit der Schulleitung oder dem Fachbereich Familie, Jugend, 
Schule und Sport über evtl. Fördermöglichkeiten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
gez. 
Gibbels            Anlage 
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Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
Absender 

 
 

 

Name, Vorname 

 

 PLZ und Ort, Datum 

 

Straße Telefon 

 
 
Stadt Kamen 
Fachbereich Familie, Jugend, Schule und Sport (51.1) 
Rathausplatz 1 
59174 Kamen 
 
 
Betr.: Anmeldung zur offenen Ganztagsgrundschule und zum Mittagessen für das Schuljahr 2026/27 
 

 
Angaben zum Kind / zu den Kindern in Ihrem Haushalt 
 
 

Name, Vorname Geburtsdatum  
   

   

   

   

 

 Ich / Wir wünsche/n die Fortführung / Einführung der offenen Ganztagsgrundschule und melde/n  
folgendes Kind / folgende Kinder für das Schuljahr 2026/27 für die offene Ganztagsgrundschule an. 

 
Name, Vorname des 1. Kindes 

 
Name, Vorname des 2. Kindes  

 
Ich bin / Wir sind darüber informiert, dass 

• die Anmeldung verbindlich ist und eine vorzeitige Abmeldung nur aus zwingenden persönlichen 
Gründen (z.B. Wegzug) möglich ist. 

• eine Betreuungszeit in der Regel bis 16.00 Uhr vorgesehen ist. 

• ein Teilnehmerbeitrag nach der Sozialstaffel der Satzung zu entrichten ist. 

• die Kosten für das Mittagessen hinzu kommen. 

• auch eine Ferienbetreuung möglich ist. 

 
Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Die Angaben in dieser Anmeldung werden zur Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen für einen Betreuungsplatz in der 
Offenen Ganztagsschule (OGS) im Primarbereich erhoben. 
 
Personenbezogene Daten werden im gesetzlich zulässigen Rahmen elektronisch gespeichert und verarbeitet. Sie können in 
anonymisierter Form auch für statistische Zwecke verwendet werden. 
 
Sie erklären sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit dieser Erklärung erhoben 
werden, an die beteiligten Stellen weitergeleitet werden. 
Nähere Informationen zur Erhebung der Daten können Sie im Informationsblatt nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung 
(DS-GVO) auf der Internetseite http://www.stadt-kamen.de/stadtverwaltung/dienstleistungen/38-dienstleistungen-g/529-offene-
ganztagsgrundschule-ogs einsehen. 
 
 
 
 
   

Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten  

geben Sie bitte an, welche Grundschule 
und Klasse bzw. welcher Kindergarten o. 
ä. ab August 2026         besucht wird 

http://www.stadt-kamen.de/stadtverwaltung/dienstleistungen/38-dienstleistungen-g/529-offene-ganztagsgrundschule-ogs
http://www.stadt-kamen.de/stadtverwaltung/dienstleistungen/38-dienstleistungen-g/529-offene-ganztagsgrundschule-ogs

